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Beratungsgegenstand: Grundsatzbeschluss über  die  Errichtung  der
Straßenbeleuchtung Am Bahnhof in Golßen

Einreicher der Vorlage Vorlagennummer Datum
Schieber - BA 27-2020 26.02.2020

A. Beschlussvorlage:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
die Errichtung  der  Straßenbeleuchtung  Am  Bahnhof  in  Golßen  in  Variante  ______
durchzuführen.

Variante 1: Die Straßenbeleuchtung Am Bahnhof in Golßen wird über Solarleuchten in LED
ausgestattet. Eine Stromversorgung über Kabel ist nicht erforderlich.

Variante 2:  Die  Straßenbeleuchtung  Am  Bahnhof  in  Golßen  wird  mit  LED-Leuchten  über
eine zentrale Stromversorgung mittels Kabel vorgesehen. 

Begründung der Beschlussvorlage:

Aufgrund der  schlechten  Ausleuchtung  der  Straße  Am  Bahnhof  in  Golßen  ist  eine
Straßenbeleuchtung zum  Erreichen  des  Bahnhofes  empfehlenswert.  Hierzu  sind  ca.  4
Leuchten vorzusehen.

Es sind zwei Varianten zur Ausführung denkbar.

Variante 1: Die Ausführung als Solarleuchte in LED
Vorteile: - Eine Fachplanung ist nicht erforderlich. Die lichttechnische Berechnung wird
                    durch den Hersteller/ Vertreiber ermittelt.

- Die Stadt Golßen spart die jährlichen Stromkosten
- Umfangreiche Tiefbauarbeiten sind nicht erforderlich.
- Solarzellen werden mit einer Batterie verbunden, so dass auch bei wenig

                    Sonnenlicht eine Autonomiezeit von
  mehreren Tagen (abhängig je nach Hersteller) möglich ist.
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Nachteile: - Die Stromversorgung ist wetterabhängig.
- Die Beleuchtungsanlage soll im Baumbereich aufgestellt werden.
- Es gibt im Amtsbereich noch keine Erfahrungen mit Solarleuchten als

                    Straßenbeleuchtung. Jedoch gibt es Referenzobjekte in anderen Städten und
                    Gemeinden.

Die zu  erwartenden  Kosten  pro  Leuchte  werden  auf  3.000,00  -  5.000,00   (je  nach
Ausführung) geschätzt.

Variante 2: Die herkömmliche Ausführung der Straßenbeleuchtung mittels Kabel
Vorteile: - Das Verfahren ist über Jahrzehnte zuverlässig.

- Die Stromversorgung ist wetterunabhängig.

Nachteile: - Es sind umfangreiche Tiefbauarbeiten notwendig, insbesondere im
                     Wurzelbereich.

- Erhöhte Kosten durch Beauftragung eines Planers.

Es ist davon auszugehen, dass die Kosten für die Errichtung der 4 Leuchten ca. 25.000 
betragen wird,  da  ein  vergleichbares   Projekt  in  der  Steinstraße  2018  mit  diesen  Kosten
durchgeführt wurde.

Die Verwaltung bittet um Mitteilung, welche Variante zur Anwendung kommen soll.

 

Hinweis:
 

Finanzielle Auswirkungen

   Ja   Nein

Die Mittel stehen bei
dem Produktsachkonto: im i. H. von  zur Verfügung.

Die Mittel sind im Nachtragshaushalt  einzustellen.

Die Maßnahme verursacht Folgekosten in Höhe von : einmalig
jährlich
keine Folgekosten

Zugunsten der Maßnahme werden andere Mittel eingespart Ja Nein

Bei Vergaben:

Geplante Ausgaben in dem Produktsachkonto in Höhe von
noch verfügbare Mittel
Vergabevorschlag .

Anlagen
Anlage 1: Informationsmaterial für Solarleuchten 
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B.1. Stellungnahme des Ortsbeirates/Ortsvorstehers:
 

Anhörung war erforderlich

Ja Nein

Stellungnahme liegt anbei

Stellungnahme lag bei Versendung nicht vor

B.2. Stellungnahme Hauptausschuss:
 

Zustimmung Hauptausschuss

Ablehnung Hauptausschuss

Beschlussvorlage lag dem Hauptausschuss nicht vor

Datum Unterschrift des zuständigen FA-Leiters:
Schudek - BA
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C. Beschluss:  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
 

    nach dem Wortlaut der Beschlussvorlage

 in Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage wie folgt:

Begründung des Beschlusses bei Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage
oder Ablehnung der Beschlussvorlage
 

Zustimmungsempfehlung Hauptausschuss:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Zustimmungsempfehlung Bildungsausschuss:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Zustimmungsempfehlung Bauausschuss:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

An der Beratung und Beschlussfassung haben wegen eines Mitwirkungsverbotes gemäß § 22 BbgKVerf
nicht teilgenommen:

Sichtvermerk/Datum:

Amtsleiter Amtsdirektor
Vorsitzende/r der

Stadtverordnetenvertretung
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